
Bei der im vorliegenden Falle zu treffenden Kosten
entscheidung wäre es allerdings fehlerhaft, die in dem 
genannten Urteil des Obersten Gerichts enthaltenen 
Rechtsgrundsätze zu § 93 ZPO schematisch anzuwen
den. Der Entscheidung des Obersten Gerichts lag der 
Fall zugrunde, daß die Anfechtungsklage von der Mut
ter des Kindes gegen den geschiedenen Ehemann er
hoben wurde. Der Klägerin mußten insbesondere des
halb die Kosten des Verfahrens auferlegt werden, weil 
sie kostenrechtlich die Umstände zu vertreten hatte, die 
eine gerichtliche Überprüfung des Personenstandes 
ihres Kindes notwendig machten. Erhebt der Staats
anwalt eine Vaterschaftsanfechtungsklage, dann kann 
dieser Grundsatz auf ihn nicht zutreffen.
Aus alledem ergibt sich, daß in Fällen wie dem vor
liegenden nur in entsprechender Anwendung der §§ 91, 
100 Abs. 2 ZPO eine den familienrechtlichen Grund
sätzen entsprechende gerechte Kostenentscheidung ge
troffen werden kann.
In § 100 Abs. 2 ZPO wird bestimmt, daß dann, wenn 
der unterliegende Teil aus mehreren Personen besteht, 
bei einer erheblichen Verschiedenheit der Beteiligung 
am Rechtsstreit nach Ermessen des Gerichts die Be
teiligung zum Maßstab für die Kostenentscheidung 
genommen werden kann.
Der Grundgedanke des § 100 Abs. 2 ZPO besteht darin, 
daß auch im Falle- des Unterliegens mehrerer Perso
nen diesen nicht schematisch zu gleichen Teilen die 
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind, sondern 
unter Beachtung der Sachlage und aller Umstände des 
Verfahrens auch eine andere Kostenentscheidung ge
troffen werden kann.
Bei der besonderen Ausgestaltung des Vaterschafts
anfechtungsverfahren, das eine außergerichtliche Eini
gung der Parteien und ein rechtswirksames Aner
kenntnis durch die Parteien ausschließt, müssen die 
der Bestimmung des § 100 Abs. 2 ZPO innewohnenden 
rechtlichen Erwägungen im Interesse einer gerechten 
und den Besonderheiten des Familienrechtsverfahrens 
Rechnung tragenden Kostenentscheidung entsprechende 
Beachtung finden. Im vorliegenden Falle erscheint es 
daher geboten, § 100 Abs. 2 ZPO entsprechend anzu
wenden.
Wie bereits dargelegt, hat allein die Verklagte zu 2) 
Veranlassung dazu gegeben, daß sich eine gerichtliche 
Überprüfung des Personenstandes ihres Kindes not
wendig machte, während der Verklagte zu 1) dazu 
keine Veranlassung gegeben hat und auch durch seine 
Mitwirkung im Verfahren keine ungerechtfertigten 
Verfahrenskosten entstanden sind. Diese Umstände 
rechtfertigen es in entsprechender Anwendung der 
§§ 91, 100 Abs. 2 ZPO, der Verklagten zu 2) die gesam
ten Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. •
Das Urteil des Kreisgerichts war daher wegen Nicht
anwendung des § 100 Abs. 2 ZPO aufzuheben. Die Ko
sten waren der Verklagten aufzuerlegen.
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